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Aufruf!
Das Ringen um Deutschlands Zukunft, um unseres Volkes Bestand, Freiheit und Aufstieg, mutz nach S!

dem Willen verbissener Feinde weitergehen. Daher ist zum 7. Mal der Ruf ergangen, zur Deckung der Kriegs- ^
1 kosten die unbedingt erforderlichen Geldmittel zur Verfügung zu stellen. CI

Die Bevölkerung des Kreises Westerburg hat sich, wie höheren Orts wiederholt anerkannt worden ist, bei
den früheren Kriegsanleihen in hervorragender Weise beteiligt. Jetzt gilt es, wiederum den Feinden zu zeigen, IM

. daß der Wille und die Kraft, bis zur siegreichen Beendigung des aufgedrungenen Verteidigungskajnpfes auszu- ^
s harren, nicht gebrochen ist. , ^

Wir vertrauen, daß bei'der vaterländischen Gesinnung der Kreisbevölkerung auch dieses Mal der Kreis
nicht hinter dm anderen zurückstehen wird und bitten alle, die sich bis jetzt noch ablehnend verhalten chaben, nicht
länger zu zögern zu ihrem eigenen und aller Interessen. Mit Gottes Hilfe wird alsdann auch rin baldiger

| siegreicher Friede herbeigeführt.
Zeichnnngsschlntz ist am Donnerstag, den 18. Oktober, 1 Uhr mittags.

Mrfterbirra , den 15. Oktober 1917. „Der Kreisausschutz des Kreises Westerburg.
Abicht, Wollweber , Keßler, Menk, Schaaf, Eichmann, Eidt.
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Postscheckkonto No. 331
Frankfurt a. M.

Fernsprechnummer 28.

für den

Kvers Westerburg. Telegramm-Adresse:
Kreisblatt Westerburg.

[feint wöchentlich zweimal , Dienstags und Freitags , mit den wöchentlichen Gratis -Beilagen „Illustriertes Familienblatt " und „Landwirtschaftliche Mit-
lwgen" und beträgt der Bezugspreis in der Expedition abgeholt pro Monat 50 Pfg . Durch die Post geliefert pro Quartal 1,75 Mark. Einzelne Nummer
Pfg. — Da das „Kreisblatt " amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung. — Jnsertionsprei « : Die vi «c-

gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 15 Pfg.

DaS Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten ausgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.

Wo. 117. Dienstag, den 16 . Oktober 1917. 33. Jahrgang.



Verbürgtes zur Kriegsanleihe.
Ist dir Fliifftgrrtachirrrg der Kriegsanleihe ohne Opfer
gestcherl?

1. Schon jetzt sind die Reichsbankanstalten angewiesen, jedem
Zeichner von Kriegsanleihe, der sie aus wirtschaftlichen Gründen
verkaufen mutz, jederzeit Beträge bis zu 1000 M . zum Auflage-
kurr von 98*l0 abzunehmen.

2. lieber die Mahnahmen nach dem Kriege führte jüngst der
Reichsbankpräsidentaus:

Die Darlehnskassen werden zweifellos noch eine längere
Reihe von Jahren — ich nehme an wenigstens vier oder
fünf — bestehen bleiben und jeder Beleihung zugänglich sein.
Aber diese Beleihung beiden Darlehnskassen wird nicht aus¬
reichen. In sehr vielen Fällen wird der Besitzer sich durch
die Größe seiner Aufwendungen gezwungen sehen, seinen
Besitz an Kriegsanleihe durch Verkauf wieder umzuwandeln
in bares Geld und dieses wieder in Rohstoffe und Werks¬
anlagen und dergleichen. Es ist deshalb ganz richtig, daß
aus diesem Grunde in den ersten Jahren nach dem Frieden
sehr große und nach Milliarden zählende Beträge von Kriegs¬
anleihen an den Markt strömen werden. Für diese ist eine
Aufnahmeaktion im großen Stil in Aussicht genommen, die
wie ich hoffe und wünsche, die Reichsbank mit der gesamten
deutschen Bankwelt ins Werk setzen wird, die sich ja schon
zu meiner Genugtuung fast überall zu Bankenvereinigungen
zusammengeschlossen hat, und diese werden sich wohl un¬
schwer zu jener gemeinsamen Aktion zusammenfassen lassen.
Auch hier sollen die Darlehnskassen zur Lösung der Auf¬
gabe mit herangezogen werden, nötigenfalls mit einer
kleinen Ergänzung des Darlehnskassengesetzes. Mit ihrer
Hilfe soll ein großer Teil des für die Aufnahme erforder¬
lichen Betriebskapitals beschafft werden, während anderseits
die Zusammenarbeit von Reichsbank und Bankwelt die Auf¬
gabe übernehmen soll, die gemeinsam aufgenommenen Werte
in einer Anzahl von Jahren wieder abzustoßen und ihre
Aufsaugung zu ermöglichen.

Ich hege keinen Zweifel, daß dies Programm jener Ge¬
fahr eines Übermäßigen Verkaufsandranges und eines Kurs¬
sturzes, der mit dem inneren Wert unserer Anleihen nicht
mehr übereinstimmen würde, einen wirksamen Damm ent¬
gegensetzen wird.

Amtlicher Teil.
Es ist wiederholt hier beobachtet und auch von anderer Seite-

zur Sprache gebracht worden, daß der Arbeitsverdienst der ver¬

heirateten Arbeiter, welche im hiesigen Bezirk ihren Wohnsitz und
ihre Familie haben aber außerhalb ihres Wohnsitzortes — und
zwar vielfach im Industriegebiet — während des ganzen Jahrez
oder eines Teiles desselben — in Arbeit stehen, bei der Vorein¬
schätzung bezw. der Veranlagung meistens viel zu niedrig geschätzt
wird. Ich ersuche ergebenst die Gemeindevorstände anzuweisen,
in allen diesen Fällen rechtzeitig die Arbeitsstellen dieser Arbeiter
zu ermitteln und sich durch Vermittelung der zuständigen Organe
(§ 23 Einkommensteuergesetzes) die Verdienstbescheinigung zu er¬
schaffen und ihnen mit den Personenstandsverzeichnissenpp. all¬
jährlich vorzulegen. Ihrerseits ist dann zu prüfen, ob der Ver¬
dienst unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Werbungskosten
richtig erfaßt worden ist.

Ebenso ist bei den unverheiraten Arbeitern zu verfahren, so¬
fern bei diesen ausnahmsweise anzunehmen ist, daß sie ihren
Wohnsitz am HeimatSorte und nicht am Arbeitsorte haben.

Mtesbade« , den 5. September 1912.
Dev Uorfttze»de

der Einkommensteuer Ker» f«»- »-Ko«rmifsto rr.
De» Herreu Bürgermeister- des Kreises

zur Kenntnis. Ich ersuche, die Arbeitsstellen der außer¬
halb beschäftigten Arbeiter rechtzeitig vor Beginn der Vorein-
schätzungsarbeitenzu ermitteln und von den betreffenden OctSbe-
hörden die gemäß § 23 Einkommensteuer-Gesetzes erwünschten
Auskunft des Arbeitgebers einzuziehen.

Mesterdurg , den 16. Oktober 1917.
Der Uorsttzeude

der Gi» komme»ste«er-Neru«lagu»g»-Kommi ssto«.

Deutschlands Dank
für die Schwestern der freiwilligen Krankenpflege

im Kriege.
hunderttausend Schwestern, Hilfsschwestern und Helferinnen

stehen in aufopfernder Liebesarbeit hinter den lebendigen Mauern
unserer unbesiegbaren Heere.

Was sie geleistet haben als Gehilfinnen unserer Aerzte, als
Pflegerinnen, Trösterinnen und Retterinnen in den Kriegs-,
Etappen-, Reserven- und Vereins-Lazaretten wird als glänzeirdes
Zeugnis für die Tatkraft und für die Opferfreudigkeit unserer
Frauen und Mädchen im Buche der Geschichte stehen.

Ein stilles Heldentum gilt es zu krönen! Viele dieser
Schwestern erlitten schweren Schaden an ihrer Gesundheit, vielen
bleibt die Erwerbstätigkeit genommen. Gemeinsam mit unseren
Tapferen in Heer und Flotte bitten wir darum, die Getreuen in
der Heimat nicht zu vergessen!

■gr,■'

er von oit« allen möchte es nicht lieber
sehen, wenn man statt der Granaten Sensen
schmieden und Maschinen bauen könnte!

/ (Q arum helft ihnen bei ihrem sthweren
werk ! Reicht ihnen zum Schuhe Kaffe
Munition hinaus : Zeichnet die Kriegsanleihe!

Aber dazu gehört Frieden und (Kufre im Lande.
And die drüben wolle« uns das nun einmal nicht
gönnen.Habt Ihr nicht gelefen,wie sie uns mit unsrem
ehrliche« Friedensangebot ausgelacht haben?

schwer es auch fein mag : es muß noch
eine Weile weitergehen ! Frauen denkt an Eure
Wärmer, Brüder und Söhne ! Früher habt Ihr
daheim für sie sorgen können. Jetzt brauchen sie
Such noch viel mehr , denn mit Briefen und
Pakete« ist's jetzt nicht allein getan.

£ß ? er unter Euch könnte woil ruhig znfehen,
wem» die Feinde in Hellen Schaden ö ’:r n ti und
wem» Eure Männer , Eure Brüder und Söhne
keine einzige Kugel mehr ins Gewehr zu flecken
hätte»»? Miedet Ihr nicht lieber den letzten Spar«
-rosthen npsten, damit die Emen nicht wehrlos find?
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Lasset unser aller Dank zur Tat werden in der deutschen
Schwesterspende.

Für die Spende wird am Kormtag , de « 21 . d » . Mt » ,
im Kreise Mrsterkmrg gesammelt werden.

Wir bitten die Sammler und Sammlerinnen gebefreudig
zu empfangen.

Westrrb «rg . den 13. Oktober 1917.
Der Krei- a«sschuß.

Zur Sicherstellung der Lieferung von umgesponnenen Garn
im nächsten Jahre ist es dringend nötig , daß die Bindegarnenden
unverzüglich an die Sammelstelle des hiesigen Kommunal - Ver-
bandes : Firma Gust . Nicol,  Westerburg abgeliefert werden.
Es ist Pflicht eines jeden Landwirtes dafür zu sorgen , daß eine
Stockung bei der Umarbeitung der Bindegarnenden nicht eintritt,
ein Stillstand der Fabriken bei dem Mangel an Arbeitskräften
nicht entsteht und dadurch eine rechtzeitige Lieferung von Binde¬
garn für das nächste Jahr ermöglicht wird . Nähere Auskünfte
erteilt die Landwirtschaft ! . Zentral - Darlehnskasse Frankfurt a . M . .
Schillerstraße 25.

Mrstertzirrg » den 12 . Otkober 1917.
Der Korsttzende der Krei » an « sch « lse » .

Beschluß.
Auf Grund der § 8 39 und 40 der Jagdordnung vom 15.

Juli 1907 hat der Bezirksausschuß in . seiner Sitzung vom 3.
Oktober 1917 beschlossen , die Schonzeit für Rehkälber für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden auf das ganze Jahr
auszudehnen . Bezüglich der Rebhühner , Wachteln und schottischen
Moorhühner soll es bei dem gesetzlichen Beginne der Schonzeit
— 1 . Dezember — verbleiben.

Mteskad » « , den 4 . Oktober 1917.

_ _ Der Seftrksaus schuh .

Zum Zwecke der Herbstbestellung stellen vielfach die Militärbe¬
hörden durch den Kreis den Herren Landwirten leihweise Pferde
zur Verfügung . Das Risiko für eintretende Schäden muß der
Landwirt tragen und wäre es demnach sehr angebracht , für die
kurze Zeit der Herbstbestellung die betreffenden Pferdebestände
gegen alle Schäden zu versichern . Hierzu erklärt sich unsere
Gesellschaft bereit und zwar würden wir weitgehendsten Ver¬
sicherungsschutz gewähren , nämlich gegen den Schaden, , der da¬
durch entsteht , daß die Tiere

1. verenden,
2 . getötet werden müssen,
3 . durch Krankheiten oder Unfälle zu der im Der - ,
sicherungsschein angegebenen Verwendungsart dauernd
unbrauchbar werden.

Wir sind bereit , solche Versicherungsanträge vom Kreis-
auSschuß direkt oder von den einzelnen Entleihern ( in diesem
Falle müßten der Gesellschaft die Namen bekanntgegeben werden)
entgegen zu nehmen und zwar zu der billigen Prämie von 2 >/-
Prozent . Diese Prämie ist fest und frei von jeder
Nachschussverbindlichkeit.

Gleichzeitig möchten wir auf die jetzt beginnende Periode
der Versicherung trächtiger Stuten einschließlich Leibesfrucht
(Fohlen ) gegen alle Verluste der Trächtigkeit und der Geburt
aufmerksam machen.
Kaleusta Uerstcherung . gesellschaft A. G. ?tt  Halle a ./S.

* * *
Wird bekannt gemacht.

Mesterlmrg . den 11 . Oktober 1917 . Der gatt &rat . J

Bekanntmachung.
Die Bekanntmachung des stellv . Generalkommandos vom

20 . 5 . 1917 Nr . 811 . 3 . 17 AZS 1 betreffend Regelung der Ar¬
beit in Web - Wirk - und Strickstoffe verarbeitenden Gewerbe¬
zweigen wird hiermit für dir oo » milttSrischr « Kt - Ur » zur
Vergebung gelangenden He »r »» « Lh » rkeite « frdrr Art außer
Kraft gesetzt.

Frankfurt a . M . , den 15 . Oktober 1917.
Kt - llv . Generalkommando de « 18 . Armeekarp » .

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Reisepässe
für Reisen nach dem befreundeten und neutralen Ausland sind
mindestens 14 Tage vor Antritt der Reise beim zuständigen
Bürgermeisteramt unter Vorlage von 3 unaufgezogenen Photo¬
graphien zu beantragen.

Mest » rk « rg , den 15 . Oktober 1917.
Der Kaadrat.

Auf den in der nächsten Nummer des Regierungs -Amtsblatts
veröffentlichten Erlaß des Herrn Handelsministers vom 17 . Sep¬
tember 191 ? — III 5926 — , betreffend Stempelung von Azetylen»
apparaten mache ich hierdurch aufmerksam.

Mteavade » , den 3 . Oktober 1917.
Der Regierurlgspröstderrt.

Ausführuugsauweisnug
zu der Keirauntnrachung « der die Regelung der

Mildpreise » am 24 . August 1916
(Rerchs -Gesetzbl . S . 959 ) .

Auf Grund der § § 3 und 4 der Bekanntmachung Über die
Regelung der Wildpreise vom 24 . August 1916 (Reichs - Gesetzbl.
S . 959 ) wird unter Aufhebung der Ausführungsanweisung vom
25 . September 1916 nachstehendes verordnet:

Bei dem Verkauf durch den Jagdberechtigen dürfen folgende
Preise nicht überschritten werden:

1 . bei Rehwild ( mit Decke ) für 0,5 kg Ji  1,30
2 . bei Roh « und Damwild (mit Decke ) für 0,5 kg „ 1,10
3 . bei Wildschweinen ( mit Schwarte)

a ) bei Tieren im Gewicht bis zu 35 kg ein¬
schließlich für 0,5 kg „ 1,15

b ) bei Tieren über 35 kg für 0,5 kg * 0,95
4 . bei Hasen

das Stück „  5,26
5 . bei wilden Kaninchen

das Stück „ 1,50
6 . bei Fasanen

a ) Hähne , das Stück „ 4,50
b ) Hennen , das Stück „  3,50

Dies gilt nicht für die Abgabe einzelner Stücke zerlegten
Rot - , Dam - , Reh - oder Schwarzwildes seitens des Jagdberechtig¬
ten unmittelbar an Verbraucher , wenn die Zerlegung nach Ent¬
fernung dcr Decke oder Schwarte stattgefunden hat . In diesem
Falle gelten di » « ater III Ziffer 1 — 3 festgesetzte « Höchst¬
preise.

II.
Für das vom Jagdberechtigen erworbene Wild dürfen im

Großhandel folgende Preise nicht überschritten werden:
1 . bei Rehwild ( mit Decke ) für 0,5 kg <H> 1,45

fordert ein großes Geschlecht ! <§s gilt die Zukunft
unsrer Kinder , unsres Volkes , unsres Vaterlandes!
Leder einzelne , der die T. Kriegsanleihe zeichnet, stärkt
das Heer , stärkt das Reich und stärki die Sicherheit
der jetzigen und aller vorangegangenen Kriegsanleihen.

Allgemeine Wehrpflicht draußen,
- allgemeine Zeichnungspflicht drinnen!

Tu ' Deine Vslicht!



1,25
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5.75
1.75

4,95
3,85
(§ 2
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1,85
0,90

2,35
1,65
0.70

2. bei Rot- und Damwild (mit Decke) für 0,5 kg ,
i . bei Wildschweinen(mit Schwarte)

a) bei Tieren im Gewichte bis zu 35 kg ein¬
schließlich für 0,5 kg

b) bei Tieren über 35 kg Gewicht für 0.5 kg ,
4, bei Hasen, das Stück
5 bei milden Kaninchen, das Stück
6. bei Fasanen

a) Hähne, das Stück ,
b) Hennen, das Stück

Diese Preise gelten für das durch die Abnahmestelle
Abs. 1 der Bundesratsyerordnung . über den Verkehr mit -
vom 12. Juli 1917, Ziffer 12 der Ausführungsanweisung zu dieser
Verordnung vom 10. September 1917) vom Jagdberechtigten er¬
worbene Wild . „

a) innerhalb des Lreferungskreiseseinschließlich aller Be¬
förderungskosten,

b) außerhalb des Lieferungskreises in den gemäß Ziffer 10
der Ausführungsamveisung vom 10. September 1917 be¬
lieferten Kommunalverbänden ausschließlich der Fracht¬
kosten von der Versandstation bis zu der Empfangsstelle.

Diese Frachtkosten dürfen die Empfangsstellen bei Abgabe
des Wildes an Kleinhändler den> orgenannten Preisen Zuschlägen
sowie ferner für ihnen insbesondere durch Aufbewahrung und
Verteilung erwachsende Unkosten folgende Aufschläge erheben:

bei Hasen für das Stück - 0,20
bei Kaninchen für das Stück „ 0,10
bei Fasanen für das Stück „ 0,15

. bei. Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild für 0,5 kg „ 0,10
ll'l. Bei Abgabe an die Verbraucher dürfen vorbehaltlich der

Bestimmungen unter IV durch die Abnahmestellen oder durch
Kleinhändler, folgende Preise nicht überschritten werden:

1. Rehwild
a) für Rücken und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg 2,75
b) für Blatt oder Bug für 0,5 kg
e) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 kg

2. bei Rot- und Damwild
a) für Röcken und Keulen (Ziemer und Schlegel)
- ,für  0,5 . kg ,
fe) für Bsatt odpr Bug für 0,5 kg ,
C) xstWdut oder Kochfleisch für 0,5 kg ,

3. hei Wildschweinen
A. bei Mren bis zu 3b kg einschließlich
a) für Rücken Und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg . ,
ck) für Blatt oder Bug für 0,8 kg
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 kg
B. bei Tieren über 35 kg
a) für Rücken und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg
b) für Blatt oder Bug für 0,5 kg
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 kg

4. für Hasen
ä) mit Balg, das Stück
b) ohne Balg, das Stück

5 . bei wilden Kaninchen: a) mit Bälg
b) ohne Balg '

6. bei Fasanen
a) Hähne, das Stück
b) Hermen, das Stück .. .

lV. Bei Abgabe an die Verbraucher in den nach Maßgabe der
Ausführungsanweisung vom 10. September 1917 zucheliefernden
Kommunalverbänden dürfen durch die Empfangsstellenoder durch
Kleinhändler folgende Preise nicht überschritten werden:

1. bei Rehwild
a) für Rücken und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg 2,90
b) für Blatt oder Bug für 0,5 kg „ 1,95
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 kg „ 1,—

2. bei Rot- und Damwild
a) für Rücken und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg ,
b) für Blatt oder Bug für 0,5 kg ,
c) für Rogout oder Kochfleisch für 0,5 kg ,

3. bei Wildschweinen
A. bei Tieren bis zu 35 kg einschließlich
a) für Rücken und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg ,
b) für Blatt oder Bug für 0,5 kg ,
c)  für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 kg ,
B. bei Tieren über 35 kg
a) für Rücken und Keulen (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 kg ,
b) für Blatt oder Bug für 0.5 kg ,
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 kg

4. bei Hasen ,
a) mit Balg, das Stück
b) ohne Balg, das Stück

6. bei wilden Kaninchen
a) mit Balg, das Stück
b) ohne Balg, das Stück

5,50
4,30.

2,50
1,75
0,80

6. bei Fasanen
a) Hähne, das Stück
b) Hennen, das Stück V.

Diese Ausführungsanweisung tritt mit dem Tage ihrer V̂ ,
kündigung in Kraft.

Krrlir », den 23. September 1917.
Der Minister Der Minister

für Handel «nd Gewerbe. de» Innern.
Im Aufträge : Im Aufträge:

Huber. Freund.
Der Minister für Kandwirtfchafl. D- wanen und Lorch,

von Eisenhart-Rothe.

Erhebung der Getreideernte!
In diesen Tagen findet eine Erhebung der Getreideern!!

in Verbindung mit einer Nachprüfung der auf Grund der Aer-
ordnung über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917
20. Mai 1917 vorgenommenen Ernteflächenerhebungstatt.

Die Ernteerhebung und die Nachprüfung erfolgt für:
1. Weizen a) Winterfrucht b) Sommerfrucht.
2. Spelz, Dinkel, Fesen sowie Emer und Einkorn (Winter-

und Sommerfruchtl Ertrag in enthülster Frucht, (Kernen
3. Roggen a) Winterfrucht b) Sommerfrucht.
4. Gerste a) Winterfrucht b) Sommerfrncht.
5. Hafer.
6. Gemenge aus Getreidearten 1 bis 5.
Die Betriebsinhaber oder ihre Stellvertreter haben auj

Verlangen der Beauftragten Auskunft über Anbau und Ernt«.
Verhältnisse sowie über die. Ernteergebnisse zu geben und darübn
vorhandene Aufzeichnungen vorzulegen soweit sie nicht auf d-»
Bürgermeisteramt abgegeben sind.-

Betriebsinhaber oder ihre Stellvertreter , die vorsätzlich i!
Angaben, zu denen sie verpflichtet sind, nicht wder wissentlich tw
richtig oder unvollständig machen, oder die den zur Ausführuq
der Erhebung getroffenen Anordnungen nicht Nachkommen, wei¬
den mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bß
zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter , die fahrlässig bii
Angaben, zu denen sie verpflichtet sind, nicht oder .unrichtig obet
unvollständig machen, werden mit Geldstrafe bis zu 3000 Mai!
bestraft.

Mestevb « rs , den 10. Oktober 1917.Der Magistrat ♦ Kappel
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von Dock tür König und Vaterland starb -weiter
aus hiesiger Stadt infolge Krankheit am 14. September
1917 der

starke

Gefreite

Wilhelm Zell
Die Stadt Westerburg tvird auch diesem Helden

stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Westerburg , den 15. Oktober 1917.
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Der Bürgermeister : Kappel.

llenll-Mil-WaDilslielie gebieten Dir:
Zeichne Kriensanleit

De» deutsche Dank für de« drutfcheu Kauern, j ^ho  o
Es ist 'wahr , der deutsche Bauer, die gesamte deutsche Gingen
Wirtschaft hat auch im dritten Kriegsjahre bewiesen- °

wurde
.Jalbtr
Sosle-
russisck

russisch
Mchen
bewähr
»oll ge

2
»Ulgefd
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2,90
2,10
1,10

Zimrriujuji yui uuuj uu ouutu ^
Deutschland wirtschaftlich nicht umergehen kann. Er V b,,̂ ö
für das Brot des deutschen Bolkes gesorgt, er hat seine Erẑ l
nisse hingegeben, um die AüShungerungspolitik der E Z,
zu vernichten. Und das deutsche Volk hat ihm dafür» "»verirri
gewußt. Draußen stehen Deutschlands Heldensöhne sy<

6,80
6,55

gewußt, eräugen peyen Lteuinymnv» vetvett,rö,
schützen die Scholle des deutschen Bauern . Das ist öc«m) t >ogen

.. „ . . . _ .
Werk vollendet werden muß. Dazu braucht der

icgugen ute 'sujuue ue» utui |ujcu « uuuu . ^ ,
Dank ! Urib der Friede muß bei dieser Einmütigkeo.
Heeres mit dem Bauern nahe rücken. (Ls sind so viel j*
uneinbringbarr Güter dafür hingegeben worden, daß v
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Geld. Und wieder fordert er den deutschen Bauern ^ -3 t
auch hier seine Pflicht zu tun und durch die Zeichnung«hl «
7. Kriegsanleihe mit den deutschen Frieden herbeizusu

Herr
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